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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

Planungsamt 03.03.1998 13/226/1
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Stadtplanungsausschuss 19.03.1998
Verwaltungsausschuss 23.03.1998
Rat 26.03.1998
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Bebauungsplan D 34 ("Tilemann-Wiarda-Straße") - mitgestalterischen Festsetzungen  
- Satzungsbeschluß (Stadium III) 
 
Beschluss: 
 
Die in der Anlage zu dieser Vorlage unter den Nummern: 2.1, 5 und 6 aufgeführten Bedenken 
und Anregungen werden berücksichtigt. Die dort unter den Nummern: 2.2, 7, 8, 9, 10, 11.2, 
11.3 aufgeführten Bedenken werden nicht berücksichtigt. 
 
Der Bebauungsplan D 34 - mit gestalterischen Festsetzungen - nebst Begründung wird gem. § 
10 BauGB als Satzung beschlossen.  
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Begründung: 
 
Der Bebauungsplan D 34 "Tilemann-Wiarda-Straße" soll Bauland für rund 25 Häuser entwi-
ckeln. 
 
Während der öffentlichen Auslegung (§ 3 (2) BauGB) hat es eine Reihe von Anregungen und 
Bedenken von Trägern öffentlicher Belange und von Bürgern gegeben. Diese sind in der Anla-
ge zu dieser Vorlage aufgeführt und von der Verwaltung bewertet worden. 
 
Hieraus haben sich Änderungen des Entwurfes dahingehend ergeben, daß  
 
-  die überbaubare Fläche um 2 m nach Osten verschoben wurde und 
 
-  der vorhandene Graben an der Tilemann-Wiarda-Straße erhalten werden kann. Hier 

sollen verrohrte Überfahrten angelegt werden. 
 
Das Plangebiet D 34 ist im Flächennutzungsplan der Stadt Emden bereits als Wohnbaufläche 
dargestellt. Daher sollen hier die verfahrensvereinfachenden Möglichkeiten des BauGB-
Maßnahmengesetzes angewendet werden. Auf die frühzeitige Bürgerbeteiligung (Stadium I) 
wurde gemäß § 2 Abs. 2 BauGB-MaßnG verzichtet. Nach Satzungsbeschluß braucht der Be-
bauungsplan der Bezirksregierung nicht angezeigt werden. 
 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
 


